
( 

I~ 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 2. Mai 2000 NR. 826 

Grenchen: Waldbaulinienplan "Eichholz" I Genehmigung 

1. Feststellungen 

Die Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen unterbreitet dem Regierungsrat den Waldbaulinien
plan "Eichholz" zur Genehmigung. 

2.Erwägungen 

Die Stadt Grenchen hat vorgängig zur Ortsplanungsrevision ein Waldfeststellungsverfahren über 
das ganze Baugebiet durchgeführt. Südlich des Eichholzwaldes steht ein Wohnhaus in einem 
Abstand zum Wald von weniger als 4 m. Die angrenzenden Grundstücke GB Nr. 8180, 7818 und 
1248 (teilweise) sind ebenfalls nur mit einem stark reduzierten Abstand überbaubar. Das Amt für 
Raumplanung und das Kantonsforstamt beurteilen einen Waldabstand von 4 m im vorliegenden 
Fall als begründet. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 28. Januar bis 28. Februar 2000. Innerhalb der 
Auflagefrist gingen keine Einsprachen ein. Der Gemeinderat hat die Waldbaulinien am 18. Januar 
2000 genehmigt unter dem Vorbehalt von Einsprachen. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 
Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen. 

3. Beschluss 

3.1. Der Waldbaulinienplan "Eichholz'' der Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen wird ge
nehmigt. 

3.2. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf den Geltungsbereich des vorliegenden Planes 
nicht anwendbar, soweit sie diesem widersprechen. 
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Kostenrechnung der EG Grenchen: 

Genehmigungsgebühr 
Publikationskosten 
Total 

Fr. 1 '000.-
Fr. 23.-
Fr. 1 '023.--
--------------------

(Kto. 6010.431.01) 
(Kto. 5820.435.07) 

Zahlungsart mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 

Staatsschreiber 

Bau-Departement (2) Bi/Ci 
Amt für Raumplanung (3) mit 1 gen. Plan (später)[H:\Daten\lntemeDienste\RRB_ohne_Projektnummer\007_WBL_Eichholz.doc] 
Amt für Wasserwirtschaft 
Amt für Umweltschutz 
Kantonsforstamt 
Kreisforstamt Lebern 
Amtschreiberei Bettlach-Grenchen 
Finanzkontrolle 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung 
Stadtpräsidium der EG, 2540 Grenchen, (mit Rechnung) 
Baudirektion der Stadt Grenchen, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen, mit 3 gen. Plan (später) 
Planungskommission der EG, 2540 Grenchen 
Baukommission der EG, 2540 Grenchen 
Staatskanzlei, (Publikation im Amtsblatt: Einwohnergemeinde Grenchen: Genehmigung Wald

baulinienplan "Eichtiolz") 
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